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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
FB I Zentrale Dienste / Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/14/8167
öffentlich
04.03.2014
Katrin Lübstorf

Beschluss über die Änderung des Hebesatzes für die 
Gewerbesteuer ab dem 01.01.2014
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Finanzausschuss der Gemeinde Zierow
Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:

Die im Gewerbesteuergesetz (GewStG) geregelte Gewerbesteuer ist eine Gemeindesteuer. 
Die Gemeinden legen die tatsächliche Höhe über den Gewerbesteuerhebesatz selbständig 
fest: Je höher der Gewerbesteuersatz ist, desto höher ist auch das Steueraufkommen der 
Kommune. Nach dem FAG M-V verzichten Gemeinden, die Hebesätze bei der Gewerbe- 
und Grundsteuer A und B unter dem gewichteten Landesdurchschnitt der kreisangehörigen 
Gemeinden festsetzen auf bares Geld. Zum einen werden sie bei der Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen so behandelt, als hätten sie die landesdurchschnittlichen Hebesätze 
festgelegt, zum anderen werden bei Amts- und Kreisumlage auch die theoretischen 
Einnahmen der Gemeinden zu Grunde gelegt, die sie hätten, wenn sie die durchschnittlichen 
Hebesätze genommen hätten. 
Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass Einnahmen aus der Festsetzung 
überdurchschnittlicher Hebesätze bei den Gemeinden weder in der Berechnung  der 
Schlüsselzuweisungen gegengerechnet werden, noch dass sie auf die 
überdurchschnittlichen Einnahmen Amts- und Kreisumlage zahlen müssen. Somit hat die 
Gemeinde das Geld dann zur freien Verfügung.
Gemäß § 35 EStG wird bei Personenunternehmen die Gewerbesteuerzahlung auf die 
Einkommensteuerschuld für Einkünfte aus Gewerbebetrieb angerechnet. Diese 
Anrechenbarkeit setzt eine positive Einkommensteuerschuld voraus.
Infolge der gewerbesteuerlichen Änderung durch die Unternehmenssteuerreform 2008 
erhöht sich für Einzelunternehmer und Gesellschafter einer Personengesellschaft der 
Anrechnungsfaktor des festgesetzten Steuermessbetrages vom 1,8 fachen auf das 3,8 
fache. Somit kann die Gewerbesteuer in der Regel bis zu einem Hebesatz von ca. 380 % 
komplett auf die Einkommensteuer angerechnet werden.
Die Gemeinde Zierow hat derzeit einen Gewerbesteuerhebesatz von 305 %. Der 
durchschnittliche Hebesatz für die Gewerbesteuer für Mecklenburg-Vorpommern beträgt für 
das Jahr 2012 353 %. Durch die Änderung des Hebesatzes auf 380 %  kommt es zu 
Mehreinnahmen für die Gemeinde Zierow.
Bei der Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer ist allerdings zu beachten, dass im Jahr 2014 
die Erhöhung nur auf die Vorauszahlungen wirkt. Alle Veranlagungen in 2014 für Vorjahre 
sind dagegen mit dem alten Hebesatz zu bemessen. Gleiches gilt zum Teil für die 
Folgejahre. Daher führt die Erhöhung zu einem allmählichen Anstieg der Erträge.

Neuer Sachstand:

Auf Grund § 16 Abs. 3 GewStG ist der Beschluss über die Festsetzung oder Änderung des 
Hebesatzes mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahres nur bis zum 30. Juni eines 
Kalenderjahres möglich.
Deswegen wird die Änderung des Hebesatzes auf 380 % nunmehr auf den 01.01.2015 
festgelegt.
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Der Beschlussvorschlag und die finanziellen Auswirkungen sind entsprechend angepasst 
worden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt, den Realsteuerhebesatz für die 
Gewerbesteuer ab dem 01.01.2015 auf 380 % festzulegen. 

Finanzielle Auswirkungen:

- Voraussichtliche Mehreinnahmen von ca. 15.000 EUR auf der Grundlage der 
bisherigen Vorauszahlungsveranlagungen für das Haushaltsjahr 2015.

- Voraussichtliche Mehreinnahmen auf der Grundlage der Gewerbesteuerzahlungen 
aus dem Haushaltsjahr 2013 für das Haushaltsjahr 2016 von ca. 49.500 EUR.

Anlagen:

- E-Mail von Herrn Deiters vom Städte- und Gemeindetag M-V vom 18. September 
2013

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
FB I Zentrale Dienste / Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/14/8444
öffentlich
28.05.2014
Katrin Schmidt

Beschluss über das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde 
Zierow für das Haushaltsjahr 2014
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Finanzausschuss der Gemeinde Zierow
Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:
Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung 
aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist ein 
Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem die Ursachen für den unausgeglichenen 
Haushalt beschrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch die der 
Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden. 
 
Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen für die Haushaltssatzung der 
Gemeinde Zierow für das Haushaltsjahr 2014 wurden durch die untere 
Rechtsaufsichtsbehörde mit der Auflage erteilt, ein Haushaltssicherungskonzept 
aufzustellen. 
Gesetzliche Grundlage für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bildet § 43 
Abs. 7 und Abs. 8 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern.
 
Danach wird das Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung beschlossen. Es 
ist über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben. Die 
Fortschreibung ist bei negativen Abweichungen vom bereits beschlossenen 
Haushaltssicherungskonzept ebenfalls von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Die Verwaltung hat einen 1. Entwurf eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgearbeitet. 
Darin werden einige Möglichkeiten aufgezeigt, die man als Konsolidierungsmaßnahmen in 
Betracht ziehen könnte. Die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen müssen nunmehr ganz 
konkret im Finanzausschuss diskutiert werden.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt das Haushaltssicherungskonzept 
für das Haushaltsjahr 2014 und die Finanzplanjahre 2015-2017.

Finanzielle Auswirkungen:
siehe Anlagen zum Haushaltssicherungskonzept

Anlagen:
01. Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Zierow für das Haushaltsjahr 2014
02. Anlage 1a Neue Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
FB I Zentrale Dienste / Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/14/8741
öffentlich
07.08.2014
Frau Katrin Pardun

Beschluss zur Einstellung von 1 Mitarbeiter im Rahmen einer 
"Probebeschäftigung"
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Finanzausschuss der Gemeinde Zierow
Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:
Das Jobcenter des Landkreises Nordwestmecklenburg fördert in sog. 
„Probebeschäftigungen“ zu 100% Lohn- und Lohnnebenkosten für ALG-II-Empfänger in 
Vollzeit für einen maximalen Zeitraum von bis zu 3 Monaten. Die ALG-II-Empfänger sind bei 
der Gemeinde Zierow befristet einzustellen. Es besteht keine 
Nachbeschäftigungsverpflichtung für die eingestellten ALG-II-Empfänger; es bestehen 
darüber hinaus keinerlei Beschränkungen in Bezug auf die zu erfüllenden Arbeitsaufgaben. 

Das Förderinstrument „Probebeschäftigung“ läuft am 30. November 2014 aus. Um die 
maximale Laufzeit von 3 Monaten vollständig zu nutzen, müssten die 
Beschäftigungsverhältnisse mit Mitarbeitern spätestens am 1. September 2014 beginnen. 
Nach der Beschlussfassung kann das Beantragungsverfahren für die Fördermaßnahme 
„Probebeschäftigungen“ beginnen, um dann zum 1. September 2014 die Einstellungen 
vornehmen zu können.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt, einen Mitarbeiter im Zeitraum 
vom 1. September 2014 bis einschließlich 30. November 2014 in Vollzeit und Entgelt nach 
der Entgeltgruppe 3 TVöD als „Probebeschäftigungen“ einzustellen, sofern das Jobcenter 
des Landkreises Nordwestmecklenburg vollständig sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten 
für das Beschäftigungsverhältnis übernimmt.

Finanzielle Auswirkungen:
- 100%ige Lohnkostenerstattung
- Aufwand in der Betreuung/Anleitung der Mitarbeiter; Bereitstellung von 

Arbeitsschutzbekleidung und Sachkostenbenutzung

Anlagen:
keine

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/14/8572
öffentlich
08.07.2014
Maria Schultz

Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms M-V 
hier: 1. Stufe der Beteiligung
Stellungnahme der Gemeinde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Zierow
Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:
Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung beteiligt die Gemeinden an 
der Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogrammes MV. Beteiligungszeitraum ist 
vom 7.4. bis zum 4.7.2014. Der Beteiligungszeitraum bis zum 30.09.2014 verlängert worden.

Der Entwurf des Landesraumentwicklungsprogrammes MV ist unter 
http://www.regierung-

mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/Themen/Landes-
_und_Regionalentwicklung/Fortschreibung_Landesraumentwicklungsprogramm/index.jsp

auf den Internetseiten des Regierungsportals MV zu finden. 

Allgemeine Hinweise zum LEP 2015:

Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen (bilaterale und transnationale Verflechtungen im 
Ostseeraum, Rückgang und Alterung der Bevölkerung, Entwicklung der Stadt-Umland-
Räume) für die Entwicklung des Landes seit Inkrafttreten des Landesraumentwicklungspro-
gramm 2005 bestehen neue Herausforderungen an die Landesraumplanung. Die heutigen 
Rahmenbedingungen sowie die geänderte rechtliche Grundlagen erfordern eine 
Fortschreibung des Programms.
Die Programmsätze des LEP 2015, die durch Landesverordnung zur Verbindlichkeit 
gebracht werden sind justiziabel.

Im LEP 2005 wurde für die Gemeinde Zierow gleichrangig Vorbehaltsgebiet Tourismus und 
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft im Stadt-Umland-Raum von Wismar mit einem teilw. 
Vorbehaltsgebiet Trinkwasser ausgewiesen. 

Diese Grundsätze der Raumordnung sind wiederum auch im Regionalen Raumentwick-
lungsprogramm Westmecklenburg 2011 festgehalten und fortgeführt. Hier ist die Gemeinde 
Zierow als Tourismusschwerpunktraum mit regional bedeutsamem Radroutennetz 
ausgewiesen. Die Gemeinde hat ihre Planziele diesen Ausweisungen angepasst bzw. 
danach ausgerichtet. Planungen im Rahmen der Planungshoheit (Flächennutzungsplan und 
Bebauungspläne) sowie Maßnahmen (Investitionen in Infrastruktur usw.) sind danach 
ausgerichtet bzw. ausgerichtet worden.  

Mit dem Entwurf des LEP 2015 ist es vorgesehen, Vorranggebiet Landwirtschaft im Stadt-
Umland-Raum Wismar mit Vorranggebiet Trinkwasser innerhalb des Gemeindegebiets.

Vorranggebiet Landwirtschaft ist nur ein kleiner Teil des Landes MV aber vorrangig in Nord-
westmecklenburg und gerade im Amt Klützer Winkel ausgewiesen. Die Ziele der 
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Nachhaltigkeitspolitik des gesamten Landes MV werden ausschließlich im Bereich 
Nordwestmecklenburg und insbesondere im Bereich des Amtes Klützer Winkel – hier durch 
die Gemeinde Zierow getragen.

In den Vorranggebieten Landwirtschaft ist der Landwirtschaft Vorrang vor anderen raumbe-
deutsamen Nutzungsansprüchen einzuräumen. Soweit raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen in den Vorranggebieten Landwirtschaft den Erhalt und die Entwicklung der 
landwirtschaftlichen Produktion beeinträchtigen, sind diese auszuschließen.

Für die Gemeinde Zierow heisst dies, das eine Umnutzung von landwirtschaftlich genutzter 
Fläche zukünftig ausgeschlossen ist, um der Landwirtschaft nicht weitere Flächen zu 
entziehen. 

Ferner wird dahingehend ein Konflikt gesehen, dass in dem Stadt-Umland-Raum Wismar ein 
besonderes Kooperations- und Abstimmungsgebot hinsichtlich der Siedlungsentwicklung, 
Einzelhandelsentwicklung sowie der Sicherung und Gestaltung des Freiraumes besteht und 
in Konkurrenz mit den Zielen als Vorranggebiet Landwirtschaft steht. 
Eine gleichberechtigte Entwicklung im Vergleich zum gesamten Stadt-Umland-Raum Wismar 
wird aufgrund der Ausweisung Vorranggebiet Landwirtschaft im Gemeindegebiet 
ausgeschlossen. Fairer Wettbewerb ist bei gleichen Standortfaktoren wird ausgeschlossen.  
Damit ist hier im Wettbewerbsverhalten eine starke Einschränkung für den Stadt-Umland-
Raum gegeben. Dies ist aus Sicht der Gemeinde nicht gewünscht.

Es werden keine Angaben zu Windeignungsräumen gemacht.

Aufgrund der Planziele des LEP 2015 werden die Belange der Gemeinde Zierow hinsichtlich 
einer touristischen Weiterentwicklung und damit verbundene investive Maßnahmen 
maßgeblich beeinträchtigt. Die touristische Entwicklung und den Bestandsschutz für die 
Landwirtschaft müssen nebeneinander gewährleistet sein. 

Eine Ausgewogenheit zwischen landwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher und 
touristischer Entwicklung ist somit für den Bereich des Klützer Winkels und insbesondere für 
die Gemeinde Zierow nicht mehr gegeben.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt folgende Stellungnahme zur 
Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogrammes MV 2015 abzugeben:

1. Die Gemeinde widerspricht der Festsetzung des Gemeindegebietes als 
Vorrangfläche für die Landwirtschaft, da dies nachhaltig die touristische Entwicklung 
und Infrastruktur der Gemeinde einschränken würde. Geplante und begonnene 
investive Maßnahmen zur Entwicklung und Verbesserung der touristischen 
Infrastruktur (Ausbau bzw.- Lückenschluss von Radwegenetzen, kulturelle Angebote) 
dürfen nicht verhindert werden. 

2. Die Gemeinde widerspricht der Festsetzung des Gemeindegebietes als 
Vorrangfläche für die Landwirtschaft, da das Landesraumentwicklungsprogramm als 
Basis dienen soll, auf der die unterschiedlichen Förderstrategien und -programme 
ansetzen können. Förderstrategien, Zuweisungen, Fördertatbeständen oder 
Fördermittel-vergaben sind abhängig von den Ausweisungen des 
Landesraumentwicklungsprogramms und bei der Ausweisungen Vorrangfläche für 
die Landwirtschaft wird die touristische Entwicklung nachhaltig gehemmt. Der 
Gleichbehandlungsgrundsatz gegenüber anderen Küstengemeinden ist nicht 
gewahrt. 

3. Die Gemeinde widerspricht der Festsetzung des Gemeindegebietes als 
Vorrangfläche für die Landwirtschaft, da eine intensive Landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung der Flächen nachweislich zu einer Beeinträchtigung der 
Badewasserqualität entlang der Ostseeküste führt.
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4. Die Überschwemmungslinie für Hochwasserereignisse muss zwingend mit der Straße 
Zierow /Eggerstorf abschließen. 

5. Die Ausweisung eines SUR Wismar in einem Vorranggebiet Landwirtschaft ist 
wettbewerbsverzehrend. Der Gleichbehandlungsgrundsatz gegenüber anderen SUR 
- Bereichen ist nicht gewahrt.

6. Die Ausweisung des Flächennutzungsplanes und der rechtskräftigen 
Bebauungsplänen und begonnene Bauleitplanungen der Gemeinde Zierow sind bei 
den Ausweisungen des LEP zu berücksichtigen bzw. dürfen nicht den bisherigen 
Planungen zuwiderlaufen. Hier entsteht ein Vertrauensschaden gegenüber den 
bisherigen Ausweisungen im LEP 2005 und im RREP WM 2011.  

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Karte LEP 2005
Karte LEP 2015
Karte RREP Westmecklenburg 2011 
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